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ßd&em 9Rage jum SRad^tetl ber Allgemeinheit belogen
toÜrben. @§ ift aber auch auSgefdfjlogen, etroa barauf
abzugelten, tn »eifern Plage bte einzelnen Anwohner
benachteiligt werben uiib fo etaen ©ntfdhäbigungSanfprudh
ber befonberë ferner betroffenen zuzugeben, ihn
ben anbern aber ju oerfagen. So rote ben einzelnen
Anwohnern, ©runbeigentümern unb ©efdfjäftSleuten tn
ber Stabt bte Sorteile beë öffentlichen SetfehrS tn oer»
W)lebenem Plage juïommen, je nach ber Sage igrer
®runbgücfe, SBo^nungen unb je nacf) 3lrt ihrer gefd^äft»
RdEjen Setätigung, fo werben fte auch oon ben lägigen
Jtob fdjäbtgenben ©Inwirfungen beë SetfehrS oerfdEjteben
betroffen. ©te befonberë begönftigten unter ihnen ge<
wiegen jene borteile ungefct)mätert, unb fo haben fte auch
bte fftacjjieile ju tragen, felbft roenn fte befonberë ern*
Pftnbttch ßub unb fönnen fte nicht auf bte AUgemetnbett
»bwSljen. („». 3. 3.»)

©er Sürdjer 3*>o*
(Sonefpotibetij.)

1. Sauetappe.
©ie ©rßgnung beë 3ö"he* 3ao§ am 7. September

fourbe tn ber ganjen Sd^roetjerpreffe regiftrtert. ber«
Segen rourbe, bag bte eigentliche bauarbeit, neben pro
jtoganbiftifdjjer ©ätigfeit, burdh bte Qnitiatioe oon fjettn
®mil Keller, bijepräftbent ber Saufommifgon, begann,
«le austübrenben Ardhiteften Steger unb ©genber
jaljen ftch oor eine ganz neue Aufgabe gefteQt, unb e§

Jft ihnen gelungen, roa§ bei oerfdEgebengen Angdjjten ber
Bauherren immerhin ferner mar, etne barmonifdhe, jroedC-
toSgtge unb ftilretne Anlage zu [(Raffen. 3« roünfdhen

nur, unb fet gleich um Anfang betont, bag man auch
für bte 3«funft für alle baulichen Anbetungen unb ben
toettern Ausbau ooH unb ganz auf bte Ardjiteften oer»
t*aut, unb nun fte um [Rat fragt.

Sin etner ber gefdjüfcteften unb fdfjßnften Sagen beë
ofltid&bergë, auf bem Areal beS etnftigen alten KlögetÜ,
auf leidet abfaüenbem Retrain, an etne gut burdhforgete
ABalbltftere anlebnenb, hat ber 3"o fein fjelm gefunben.

3)er Abbangënatur beë ©elänbeS entfpradh am heften
fwe Unterteilung In oerfdEgebene göbenftufen mit über«
höhten Strogen längs ber Stufengrenjen. Selber liegen

bte befdjjetbenen ©elbmittel nidEg ju, alle SängSgragen
torêteiegenb ju überhöhen unb berg» unb talfettig mit
®tü|mauern auszuführen, immerhin ift ber überbltdt
?on ben SängSgragen auS oollgänbtg. SemerfenSwert
m. bag bte ganze Anlage etnen zwangSläuggen [Runb
8ang angibt, fotoohl für bte Sefucger, tote für bte ©tere
'w ben 3totngern (Sötoen).

Sa8 fjauptgebäube ber erften Sauetappe hut
ïedhtrotnîltg juetnanbergefteKte Sangoteredte zum ©runb«

**jj. ©te oerfetgebene Steigung ber fcgwachgenelgten glacg«
uudhet (alle Anlagen gnb flach bebadgt) ber betben @e»

Junbeflügel nötigte zu etner turmähnltdhen AuSbilbung
Oer @cte, roobureg etn burdjj SBenbeltreppen erretdhbarer,
tofttger [Raum enlftanb (Qnfeftarium).

rsft
toit ber $auptfront gegen SVV gerichtete flöget

v«oliète, SdhimpanfenhauS) ift hetsförmig gerunbet, roo
totïdh bas Sübttcgt auf grögimögltdhfter fflädhe butdh bte
^Oppelnerglafungen ber Innern [Räume brtngt.
~ S>te ftarfe SRetgung beS ©elänbeS am Stanbort beS

puuptgebäubeS bebtngte etn für StaHungen fehr mill
tonmeneë Untergefdjjog oon orbentltdher Çôhe im 0ft

wugel. ©er Oftflügel felbft beherbergt Aquarium unb
^trarium im Dbergefdfjog, im ©rbgefdhog ben gegen N
|®*uhteten ©lephantenftall mit gitterlofem AuSlauf. ©te
^ebtenungëgânge finb aufs jroedmägigfte etngerid^tet. ©te
^^eijung geflieht butdh $umpenhetjanlage.

®aS IßumpenhauS am ttefften Punft beS ©artenS,
ift ausgebaut für etne £rlnï= unb Sraudhroaffer= Pumpen»
anlage, forote etne Abroaffetanlage tn bte fiäbtifdhe Sa»
naltfation. ©te Inneneinrichtungen erforterten wegen ber
Anpaffung an bte mannigfaltigen Sterforten fehr otel
Arbeit.

Ste etnjelnen gutter häuf er ftnb tn ^olj mit gtadfj»
bebadhung erfteHt. ©te ßüftung erfolgt burdh genfter»
läben. ©er SebtenungSgang liegt tn ber SRitte. ©tefe
ÇauSlppen bieten auh empfnblidhen ©leren genügenb
SBärme felbft im aBtnter.

©öS Affenhaus mit ber grogen auSgehobenen
Affenanlage lägt ben ©teren jroangSläuggen ©In« unb
Ausgang burdh Sloppen. ©Ine felbfttätige ©ntlüftung
führt bte fdhledhte Saft InS grete. Pebft ben Säggen birgt
eS etn aBärterjimmer unb etnen Abort, ©te Sebadhung
über ben Säggen begeht auS ©rahtglaS. ©tne oerfletbete
Qmmerbrennerheijung brtngt bte ©tere auch im 3Binter
tn tropifdheS Slima.

©te ©ehege für [Raubtiere gnb fo angelegt, bag auch

augethalb beS gemauerten [Raub tier häuf eS genügenb
wtnbgefdhühte HBlnfel entgehen. Çter fönnen, wie tn allen
Anlage«, bte ©tere letcgt oon etner Abteilung tn etne

anbere oerfeht werben, ©te Söwenanlage, alles ©ifen«
betonfongruftionen, ig tn fdhmalen ©erraffen aufgebaut,
fobag etn ©1er fetne SRögltchfett jum Sprung hot, unb
bodh grögte grethett gentegt. ©er ©igergarten ig mit
neuartigen ©ittern tn fehr grogen AuSmagen etngefagt.

©te Särenanlagen gnb nach bem gletdhen Prinzip
wte bte Söwenanlage gebaut, ftettergdher unb abfällig.

©te etge Sauetappe gellt fomit etn ©anzeS bar, bas
gdh wohl fehen lagen barf. ©er moberne SRenfdh hat
©efaHen an ben etbfatbenen, glatten, z»>edtmägigen, fo»
mit fdhönen Sauten.

©er zweiten,, auS|uführenben Sauetappe
gehören an: ©in SerwaltungSgebäube beim ©ingang,
bahtnter jroet Untergänbe, baS groge [RegaurationSge»
bäube mit ogenen unb gebeeften ©erragen am 3Balb«
ranb, bte groge Särenantage im SJalbreoter, bte oer»
grögerte [Raubtteranlage, unb bte oergrögerte Agenan»
läge mit bem AgenhauS unb zwei Ausläufern, fowte tn
ber SW-@dte ein SDBirtfchaftsgebäube mit ©ribüne unb
oorgelagerter Arena. (SB. S.)

Heber freu 33<mïret>it.
£eute wirb wohl fozufagen fetne Saute mehr errichtet,

an ber ntdht Kapital auS ber £>anb etneS ©ritten betei»

Itgt ig. ffitefer ©ritte ig gewöhnlich eine Sanf, fet eS

etne Çqpothefarbanf, ober bann auch etne Santonalbanf.
$eute gehört bte Setfdhagung oon Saufrebiten zu

ben widhtiggen ©efdhäften unferer Santonalbanfen unb
fämtlidher ©rfparnistagen.

SEBaS hat etner oorzufehren, wenn er g«h etnen Sau»
frebit oerfdjjagen will?

3«nächg ig folgenbeS zu tun: ©er ©efudfjgetter hat
etnen genauen Sogenooranfdhlag über bte zu errricljtenbe
Saute ausführen zu lagen. Sobalb Plan unb Sogen»
ooranfdhlag oorltegen, fann ber Sauherr auch berechnen,
tn welcher #öhe er einen Saufrebit nötig hat. @r fann
nun ber grage ber gtnanzterung näher treten. @r fann
ben Santfrebit tn ber £öhe oetlangen, bag er bamit bte

ganze Saute gnanzteren fann, ober nur im Setrage etner
fogenannten I. ^ppoihef. ©aS ©efudh um einen Sau«
frebtt ig mit ben Plänen unb bem Sogenooranfdhlag
bei ber Sanf einzureichen.

©te Sanf wirb nun zwetfeüoS bte ©rteilung beS
SaufrebiteS oon ber Stellung oon Sicherbetten abhängig
machen, ©le oetlangien Sicherheiten gnb gewöhnlich
zweierlei Art, ©rgenS oerlangt bte Sanf etne gtunb»
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ktchem Maße zum Nachteil der Allgemeinheit belasten
würden. Es ist aber auch ausgeschlossen, etwa darauf
abzustellen, in welchem Maße die einzelnen Anwohner
benachteiligt werden und so einen Entschädigungsanspruch
der besonders schwer Betroffenen zuzugeben, ihn
den andern aber zu versagen. So wie den einzelnen
Anwohnern, Grundeigentümern und Geschäftsleuten in
der Stadt die Vorteile des öffentlichen Verkehrs in ver-
schied en em Maße zukommen, je nach der Lage ihrer
Grundstücke, Wohnungen und je nach Art ihrer geschäft-
nchen Betätigung, so werden sie auch von den lästigen
und schädigenden Einwirkungen des Verkehrs verschieden
betroffen. Die besonders Begünstigten unter ihnen ge-
nießen jene Vorteile ungeschmälert, und so haben sie auch
die Nachteile zu tragen, selbst wenn sie besonders em
pstndltch sind und können sie nicht auf die Allgemeinheit
abwälzen. (..N. Z. Z.«)

Der Zürcher Zoo.
(Korrespondenz.)

1. Bauetappe.
Die Eröffnung des Zürcher Zoos am 7. September

wurde in der ganzen Schweizerpreffe registriert. Ver-
gessen wurde, daß die eigentliche Bauarbeit, neben pro
pagandistischer Tätigkeit, durch die Initiative von Herrn
Gmil Keller, Vizepräsident der Baukommisfion. begann.
Die ausführenden Architekten Steger und Egender
sahen sich vor eine ganz neue Aufgabe gestellt, und es
'st ihnen gelungen, was bei verschiedensten Ansichten der
Bauherren immerhin schwer war, eine harmonische, zweck-
wäßige und stilreine Anlage zu schaffen. Zu wünschen
'st nur, und sei gleich am Anfang betont, daß man auch
für die Zukunft für alle baulichen Änderungen und den
weitern Ausbau voll und ganz auf die Architekten ver-
traut, und nun sie um Rat frägt.

An einer der geschütztesten und schönsten Lagen des
Zürichbergs, auf dem Areal des einstigen alten Klösterlt,
auf leicht abfallendem Terrain, an eine gut durchforstete
Waldlisiere anlehnend, hat der Zoo sein Heim gefunden.

Der Abhangsnatur des Geländes entsprach am besten
eine Unterteilung in verschiedene Höhenstufen mit über-
höhten Straßen längs der Stufengrenzen. Leider ließen
es die bescheidenen Geldmittel nicht zu, alle Längsfiraßen
^reichend zu überhöhen und berg- und talseitig mit
Stützmauern auszuführen. Immerhin ist der Überblick
?on den Längsstraßen aus vollständig. Bemerkenswert
'st. daß die ganze Anlage einen zwangsläufigen Rund
llang angibt, sowohl für die Besucher, wie für die Tiere
t" den Zwingern (Löwen).

Das Hauptgebäude der ersten Bauetappe hat
^.rechtwinklig zueinandergestellte Langvierecke zum Grund-
k'ß. Die verschiedene Neigung der schwachgenetgten Flach-
Lacher (alle Anlagen sind flach bedacht) der beiden Ge-
näudeflggel nötigte zu einer turmähnlichen Ausbildung
ver Me, wodurch ein durch Wendeltreppen erreichbarer,
"stiger Raum entstand (Jnsektarium).

.y.
Der mit der Hauptfront gegen 8VV gerichtete Flügel

isoliere. Schimpansenhaus) ist kreisförmig gerundet, wo-
wrrch das Güdlicht auf größtmöglichster Fläche durch die

^oppelverglasungen der innern Räume dringt,
à Die starke Neigung des Geländes am Standort des
Hauptgebäudes bedingte ein für Stallungen sehr will
wnwenes Untergeschoß von ordentlicher Höhe im Ost

llugel. Der Oftffügel selbst beherbergt Aquarium und
^errarium im Obergeschoß, im Erdgeschoß den gegen ^
Arteten Elephantenstall mit gitterlosem Auslauf. Die
Aoienungsgänge sind aufs zweckmäßigste eingerichtet. Die
^Heizung geschieht durch Pumpenheizanlage.

Das Pumpenhaus am tiefsten Punkt des Gartens,
ist ausgebaut für eine Trink- und Branchwasser-Pumpen-
anlage, sowie eine Abwafferanlage in die städtische Ka-
nalisation. Die Inneneinrichtungen erforderten wegen der
Anpassung an die mannigfaltigen Tiersorten sehr viel
Arbeit.

Die einzelnen Futterhäuser sind in Holz mit Flach-
bedachung erstellt. Die Lüftung erfolgt durch Fenster-
läden. Der Bedtenungsgang liegt in der Mitte. Diese
Haustypen bieten auch empfindlichen Tieren genügend
Wärme selbst im Winter.

Das Affenhaus mit der großen ausgehobenen
Affenanlage läßt den Tieren zwangsläufigen Ein- und
Ausgang durch Kloppen. Eine selbsttätige Entlüftung
führt die schlechte Luft ins Freie. Nebst den Käfigen birgt
es ein Wärterzimmer und einen Abort. Die Bedachung
über den Käfigen besteht aus Drahtglas. Eine verkleidete
Jmmerbrennerheizung bringt die Tiere auch im Winter
in tropisches Klima.

Die Gehege für Raubtiere sind so angelegt, daß auch

außerhalb des gemauerten Raub tier h aus es genügend
windgeschützte Winkel entstehen. Hier können, wie in allen
Anlagen, die Tiere leicht von einer Abteilung in eine
andere versetzt werden. Die Löwenanlage, alles Eisen-
betonkonstruktionen, ist in schmalen Terrassen aufgebaut,
sodaß ein Tier keine Möglichkeit zum Sprung hat, und
doch größte Freiheit genießt. Der Tigergarten ist mit
neuartigen Gittern in sehr großen Ausmaßen eingefaßt.

Die Bärenanlagen sind nach dem gleichen Prinzip
wie die Löwenanlage gebaut, klettersicher und abfällig.

Die erste Bauetappe stellt somit ein Ganzes dar, das
sich wohl sehen lassen darf. Der moderne Mensch hat
Gefallen an den erdfarbenen, glatten, zweckmäßigen, so-
mit schönen Bauten.

Der zweiten., auszuführenden Bauetappe
gehören an: Ein Verwaltungsgebäude beim Eingang,
dahinter zwei Unterstände, das große Restaurationsge-
bäude mit offenen und gedeckten Terrassen am Wald-
rand, die große Bärenanlage im Waldrevier, die ver-
größerte Raubtteranlage, und die vergrößerte Affenan-
läge mit dem Affenhaus und zwei Ausläufern, sowie in
der 8 Ecke ein Wirtschaftsgebäude mit Tribüne und
vorgelagerter Arena. (W. S.)

Aeber den Baukredit.
Heute wird wohl sozusagen keine Baute mehr errichtet,

an der nicht Kapital aus der Hand eines Dritten betei-

ligt ist. Dieser Dritte ist gewöhnlich eine Bank, sei es
eine Hypothekarbank, oder dann auch eine Kantonalbank.

Heute gehört die Verschaffung von Baukrediteu zu
den wichtigsten Geschäften unserer Kantonalbanken und
sämtlicher Ersparniskaffen.

Was hat einer vorzukehren, wenn er sich einen Bau-
kredit verschaffen will?

Zunächst ist folgendes zu tun: Der Gesuchsteller hat
einen genauen Kostenvoranschlag über die zu errrichtende
Baute ausführen zu lassen. Sobald Plan und Kosten-
Voranschlag vorliegen, kann der Bauherr auch berechnen,
in welcher Höhe er einen Baukredit nötig hat. Er kann
nun der Frage der Finanzierung näher treten. Er kann
den Bankkredit in der Höhe verlangen, daß er damit die

ganze Baute finanzieren kann, oder nur im Betrage einer
sogenannten I. Hypothek. Das Gesuch um einen Bau-
kredit ist mit den Plänen und dem Kostenvoranschlag
bei der Bank einzureichen.

Die Bank wird nun zweifellos die Erteilung des
Baukredites von der Stellung von Sicherhetten abhängig
machen. Die verlangten Sicherheiten sind gewöhnlich
zweierlei Art. Erstens verlangt die Bank eine gründ-
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pfänbltche Sicherung, fobann oerlangt bte Sanf noch etne

®idE)erftelIung burcb Särgen, eoentueU burch £)tnterlage
Don SBertpapteren. ®lefe leitete ©idbetfiellung îommt
aber praftifcïj wenig in grage.

®a ift pnnächft bie bppotbefarifcbe ©icherftettang.
®tefe ©idjerftellung wirb in bet SDBctfe ooUjogen, baft
ftch bie Sanf ein ißfanbrecbt einräumen läftt an bem

Saugrmtbftücf, fowte an bet barauf p erridfjtenben
Saute. ®te Sauf übernimmt bie StaSpblung be§ Sau*
frebiteS an bte Saugläubiger, b. b- alfo an bie £>anb»
werfet ; baburch bat fie bte Kontrolle in ber £>anb, baft
mit ber jeweiligen StuSpblung non Saugelbetn auch iijre
Sicherheit fidb nerftärft, in bem SDlafte wie bic Saute
fortfdfjrettet. ®le gorrn, tn ber bie gefctjitberte Serpfän*
bung gefd&tebt, ift bie ber ©runbpfanboerfchreibung ober
beS ®ct)ulbbrtefe§.

®ie ©runbpfanboerfchretbung ift etn Sertrag jwifdhen
bem Säubert unb ber Sanf, worin ficb bte Sanf pr
©röffnung be§ SaufrebiteS nerpftid^tet, anbererfeltS ber
Säubert bte Serpfänbung beS ©runbftficfeS nerfpri^t.

Siefer Sertrag jwifdfjen Sanf unb Säubert wirb
bernadb im ©runbbuch als grunbpfänbltd&e Sefaftung
beë ©runbftüdfeS eingetragen.

Surdb biefe Strt ber Serpfänbung wirb fetn etgent*

lidber ©runbpfanbtitel gefdfjaffen, fonbern ein bloßer «ßfanb*
oertrag, ber elnjig SBirfung unter ben ^arteten bat.

@oü bann nadlet btefer Sfanboertrag tn eine erfte
£>9potbef umgewanbelt werben, fo muft ein neuer Sfanb*
Ittel gefdfjaffen werben ; ba babutdfj natürlich wteber Koften
entheben, fo wirb non ber ©i<f)etfieHung auf ©runb*
pfanbnerfdbretbung ^âuftg Umgang genommen unb ftatt
beffen gleich etn ©runbpfanbtitel tn gorm etneS ©igen-
tfimerfchulbbrlefeS errichtet.

Samit bat eS folgenbe Sewanbtnis : ®er ©igentfimer
etner Slegenfchaft fann befannttich biefe mit ©igentümer»
fdbulbbriefen, b. b- ©efjulbbrtefen, bie auf feinen tarnen
lauten, belaften. @S ftnb bie§ Sitel, bei benen fowobl
als ©dbulbner wie als ©täubiger bte gleiche fßerfon, b. b-
ber ©runbeigentümer, figurtert. ®iefe Sitel aber net*
förpern ben SOßert beS ©runbftüdteS, unb baben bte

Qualität non Sßertpapteren.
2öiH nun ber ©runbetgentümer etner. Saufrebit auf»

nehmen, fo nerpfänbet er etnen folchen ©igentümerfd&ulb*
brief p ©unften ber Sanf, welche ihm ben Saufrebit
geben will. SBenn fpäter bte Saute errichtet wirb, fo
fann bann btefer Sitel gletch als I. $ppotbef oerwenbet
werben. ®ap ift etnjig mehr notwenbig, baft er bireft
an bte Sanf übertragen wirb, unb baff fetn Somlnat*
betrag entfpredbenb ber SelaftungSgrenje ber I. £>gpotbef
feftgefefct wirb.

@S ift alfo günfiiger, foldbe ©igentfimerfd&ulbbrtefe p
errichten unb fie bann bem ©runbpfanbgläubiger p über*

tragen, ftatt pnäcbft «ine fogenannte ©runbpfanbnet«
fd&retbung p errichten, weldbe bann bodfj nicht foftenloS
in etnen gppotbefartitel umgewanbelt werben fann.

@S ift alfo ftdherltch im Qntereffe berjenigen, bte Sau*
gelber aufnehmen müffen, ber Sanf Sie ©icherfteHung
burch ©chulbbrief p beantragen, ftatt burdfj ©runbpfanb*
nerfc|retbung. gür bte Sanf fommen beibe ©icherftel*
lungen auf SaS ©leidfte hinaus.

Staffer ber grunbpfänbltcben ©idberfteUung wirb aber
bie Sanf bei bem Saufrebit noch gewöhnlich bie Unter»
fdfjrift jweter Särgen oerlangen.

äßen« nun bie Saute errichtet ift, fo wirb ber Sau-
frebit, wie bereits erwähnt, tn etne fefte fpppotbef um*
gewanbelt. ffiteS fann aber häufig nicht im ooHen Um
fange gefdheben.

Sie ijppotbefarbanfen gewähren erfte ^ppotbefen bis

pm Setrage non '/» ober »/* beS SerfebrSwerteS ber
ßtegenfcftaft, je nach ben ©afcungen ber einzelnen Sanfen.

SBenn nun einer etne Stegenfchaft bauen Iteft int
Sßerte non gr. 100,000, unb bafür auch etnen Saufrebit
non gr. 100,000 aufnehmen lieft, fo fann er btefen Sau»
frebit natürlich nicht im ooHen Umfange tn etne I. $9'
potbef umwanbeln, fonbern bö<hftenS im Setrage non
gr. 75,000. Stuf btefen Setrag ift ber ©chulbbrief b«*®

abpfeften unb auf bie Sanf p übertragen, gür ben

©albo non gr. 25,000 ift bann eine II. £>9potbef ju
errichten, für welche bann aber bie Sanf aufter ber
©runbpfanbfichetfteüung im II. Sange noch ©idjerung
burch Särgen oerlangt. Set erfien £jgpotbefen werben
feine Särgen, noch irgenbweldhe Sicherheiten aufter ber

fßfanbftd&erbett oerlangt.
®aS Serfaftren, ftch Saufrebit p nerfdhaffen, ift bem*

nadh einfach, wefentltdh ift, baft mögltdhft gute fßläne unb

mögltchft flare Koftenooranfdbläge eingereicht werben, ba»

mit fleh bie Sanf etn beuttldfjeS Silb machen fann über
ben pfünftigen 9Bert ber Stegenfchaft.

®te Umwanbtung etneS SaufrebiteS tn etne I. $ppo»
tbef gefchteftt bann oft auch in ber SBBetfe, baft bie £>9'

potbef bei etner auSgefprotbenen Çppotbefen Sanf unb

§9POtbefarfaffe plaziert wirb. Set folgen Qnftituten ift
ber £>9potbefarErebit gewöhnlich am biUigften. ©elbftoet»
ftänblich ift ber BlnSfuft auf ber I. gppotbef wefenttich
ntebriger als beim Saufrebit. ®after rechtfertigt ftch auch

bte Umwanblung etneS SaufreöiteS tn etne erfte £>gpotbef-
©ehr grofte Slufmerffamfett muft auch ber Serwen*

bung beS SaufrebiteS gefebenft werben. ®ie Sanf, bie

ben Saufrebit erteilt, muft barauf acftten, baft ber SaU'
berr ben Krebit audh pr Sepblung ber Sauunternebmer
unb Saubanbwerfer oerwenbet, baft alfo ber Saufrebit
ooUftänbig im Sau tnoefttert wirb. @S fommt natürlich
auch nor, baft ber Sauberer ben Saufrebit ju anbern
3wedfen nerbraudht, unb bie Saubanbwerfer oorläuftfl
nicht befrtebigt. ^n etnem folchen gaüe läuft bie Sanf
©efabr, baft fie beS tpfanbrecfjieS oerluftig gebt, tnbem

nämlich bte Saubanbwerfer für ihre nidbtgetilgten gor*
berungen, bte fie aus Slrbeit, ober Arbeit unb Material*
lieferungen an ben Sau haben, baS fogenannte Saubanb'
werferpfanbredht geltenb machen. ®urch btefeS ißfanb«
recht ift ben Saubanbwerfern ber SJlebrmert beS SaueS

nerpfänbet, ber burch ib*e Arbeit unb Slateriallteferunge»
entftebt unb tn btefem ©tnne gebt btefeS ^ßfanbredftt be«

übrigen ©runbpfanbreeftten nor.
®te Sanfen ernennen bann gewöhnlich auch befon*

bere Steubänber, bte über bte richtige 3luSpblung be?

SaufrebiteS wadben. ®te erfte ©orge eines folchen ®teu*
bänberS wirb biefe fein, ftreng p prüfen, ob bte ©elber
beS SaufrebiteS auch wirfltch ben Sauunternebmern i«'
gute fommen, bamit nicht non btefer Seite etwa bte

©eltenbmachung etneS Saubanbwerferpfanbredf)teS btöb^
®a8 ganje ^ßfanbredhtSgefdbäft ift beute übrige^

aufterorbentltdh fchematijiert ; ©elbtnftitute haben ba be*

fonbere gormulare, bie fie burch ben ©elbnebmer unter*

jetchnen laffen, fobann befteben auch ganj beftimmte
gormen für bie ©rridfjtung ber ©dbulbbrtefe.

91c l«. £f>png bes Deuttcpen UnsMnffcs

für rotrttcQaftlicpe» Sauen in MsmUe.
(SPlügeteitt).

1920 fanben fidb unter Sorftfc bon iftegierungSbaU*
rat ©tegemann*Seip5ig jutn erften äRale etwa 40 beutfeh®

gadbleute gu einer ©i^ung in ®reSben jufammen, um

bie bautcd&nifthen unb bauwirtfcbaftlihen ißrobleW^
unferer $eit im engeren Streife ju erörtern unb ©runp'
lagen für bie Slßgemeinbeit p fchaffen. 1922 mürbe m

biefem Kreis anläftlidh ber Serliner Tagung pm erft®"
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pfändliche Sicherung, sodann verlangt die Bank noch eine

Sicherstellung durch Bürgen, eventuell durch Hinterlage
von Wertpapieren. Diese letztere Sicherstellung kommt
aber praktisch wenig in Frage.

Da ist zunnächst die hypothekarische Sicherstellung.
Diese Sicherstellung wird in der Weise vollzogen, daß
sich die Bank ein Pfandrecht einräumen läßt an dem

Baugrundftück, sowie an der darauf zu errichtenden
Baute. Die Bank übernimmt die Auszahlung des Bau-
kredites an die Baugläubiger, d. h. also an die Hand-
werker; dadurch hat fie die Kontrolle in der Hand, daß
mit der jeweiligen Auszahlung von Baugeldern auch ihre
Sicherheit sich verstärkt, in dem Maße wie die Baute
fortschreitet. Die Form, in der die geschilderte Verpfän-
dung geschieht, ist die der Grundpfandverschreibung oder
des Schuldbriefes.

Die Grundpfandverschreibung ist ein Vertrag zwischen
dem Bauherr und der Bank, worin sich die Bank zur
Eröffnung des Baukredites verpflichtet, andererseits der
Bauherr die Verpfändung des Grundstückes verspricht.

Dieser Vertrag zwischen Bank und Bauherr wird
hernach im Grundbuch als grundpfändltche Belastung
des Grundstückes eingetragen.

Durch diese Art der Verpfändung wird kein eigent-
ltcher Grundpfandtitel geschaffen, sondern ein bloßer Pfand-
vertrag, der einzig Wirkung unter den Parteien hat.

Soll dann nachher dieser Pfandvertrag in eine erste

Hypothek umgewandelt werden, so muß ein neuer Pfand-
titel geschaffen werden; da dadurch natürlich wieder Kosten
entstehen, so wird von der Sicherstellung auf Grund-
pfandverschretbung häufig Umgang genommen und statt
dessen gleich ein Grundpfandtitel in Form eines Eigen-
tümerschuldbrtefes errichtet.

Damit hat es folgende Bewandtnis: Der Eigentümer
einer Liegenschaft kann bekanntlich diese mit Eigentümer-
schuldbrtefen, d. h. Schuldbriefen, die auf seinen Namen
lauten, belasten. Es find dies Titel, bei denen sowohl
als Schuldner wie als Gläubiger die gleiche Person, d. h.
der Grundeigentümer, figuriert. Diese Titel aber ver-
körpern den Wert des Grundstückes, und haben die

Qualität von Wertpapieren.
Will nun der Grundeigentümer einen Baukredit auf-

nehmen, so verpfändet er einen solchen Eigentümerschuld-
brief zu Gunsten der Bank, welche ihm den Baukredit
geben will. Wenn später die Baute errichtet wird, so

kann dann dieser Titel gleich als I. Hypothek verwendet
werden. Dazu ist einzig mehr notwendig, daß er direkt
an die Bank übertragen wird, und daß sein Nominal-
betrag entsprechend der Belastungsgrenze der I. Hypothek
festgesetzt wird.

Es ist also günstiger, solche Eigentümerschuldbrtefe zu
errichten und sie dann dem Grundpfandgläubiger zu über-

tragen, statt zunächst eine sogenannte Grundpfandver-
schreibung zu errichten, welche dann doch nicht kostenlos
in einen Hypothekartitel umgewandelt werden kann.

Es ist also sicherlich im Interesse derjenigen, die Bau-
gelder aufnehmen müssen, der Bank die Sicherstellung
durch Schuldbrief zu beantragen, statt durch Grundpfand-
verschreibung. Für die Bank kommen beide Sicherste!-
lungen auf das Gleiche hinaus.

Außer der grundpfändlichen Sicherstellung wird aber
die Bank bei dem Baukredit noch gewöhnlich die Unter-
schrift zweier Bürgen verlangen.

Wenn nun die Baute errichtet ist, so wird der Bau-
kredit, wie bereits erwähnt, in eine feste Hypothek um-
gewandelt. Dies kann aber häufig nicht im vollen Um
fange geschehen.

Die Hypothekarbanken gewähren erste Hypotheken bis
zum Betrage von '/-> oder des Verkehrswertes der
Liegenschaft, je nach den Satzungen der einzelnen Banken.

Wenn nun einer eine Liegenschaft bauen ließ im
Werte von Fr. 100,000, und dafür auch einen Baukredit
von Fr. 100,000 aufnehmen ließ, so kann er diesen Bau-
kredit natürlich nicht im vollen Umfange in eine I. Hy'
pothek umwandeln, sondern höchstens im Betrage von
Fr. 75,000. Auf diesen Betrag ist der Schuldbrief her-
abzusetzen und auf die Bank zu übertragen. Für den

Saldo von Fr. 25,000 ist dann eine II. Hypothek zu

errichten, für welche dann aber die Bank außer der

Grundpfandsicherstellung im II. Range noch Sicherung
durch Bürgen verlangt. Bei ersten Hypotheken werden
keine Bürgen, noch irgendwelche Sicherheiten außer der

Pfandficherheit verlangt.
Das Verfahren, sich Baukredit zu verschaffen, ist dem-

nach einfach, wesentlich ist, daß möglichst gute Pläne und

möglichst klare Kostenvoranschläge eingereicht werden, da-

mit sich die Bank ein deutliches Bild machen kann über
den zukünftigen Wert der Liegenschaft.

Die Umwandlung eines Baukredites in eine I. Hypo-
thek geschieht dann oft auch in der Weise, daß die Hy'
pothek bei einer ausgesprochenen Hypotheken-Bank und

Hypothekarkasse plaziert wird. Bei solchen Instituten ist
der Hypothekarkredit gewöhnlich am billigsten. Selbstver-
ständlich ist der Zinsfuß auf der I. Hypothek wesentlich

niedriger als beim Baukredit. Daher rechtfertigt sich auch

die Umwandlung eines Baukredites in eine erste Hypothek.
Sehr große Aufmerksamkeit muß auch der Verwen-

dung des Baukredites geschenkt werden. Die Bank, die

den Baukredit erteilt, muß darauf achten, daß der Bau-
Herr den Kredit auch zur Bezahlung der Bauunternehmer
und Bauhandwerker verwendet, daß also der Baukredit
vollständig im Bau investiert wird. Es kommt natürlich
auch vor, daß der Bauherer den Baukredit zu andern
Zwecken verbraucht, und die Bauhandwerker vorläufig
nicht befriedigt. In einem solchen Falle läuft die Bank

Gefahr, daß fix des Pfandrechtes verlustig geht, indem
nämlich die Bauhandwerker für ihre ntchtgetilgten For-
derungen, die sie aus Arbeit, oder Arbeit und Material-
lieferungen an den Bau haben, das sogenannte Bauhand'
Werkerpfandrecht geltend machen. Durch dieses Pfand-
recht ist den Bauhandwerkern der Mehrwert des Baues

verpfändet, der durch ihre Arbeit und Materiallieferungen
entsteht und in diesem Sinne geht dieses Pfandrecht den

übrigen Grundpfandrechten vor.
Die Banken ernennen dann gewöhnlich auch beson-

dere Treuhänder, die über die richtige Auszahlung des

Baukredites wachen. Die erste Sorge eines solchen Treu-
händers wird diese sein, streng zu prüfen, ob die Gelder
des Baukredites auch wirklich den Bauunternehmern zu'
gute kommen, damit nicht von dieser Seite etwa die

Geltendmachung eines Bauhandwerkerpfandrechtes droht-
Das ganze Pfandrechtsgeschäft ist heute übrigens

außerordentlich schematisiert; Geldinstitute haben da be-

sondere Formulare, die fie durch den Geldnehmer unter-
zeichnen lassen, sodann bestehen auch ganz bestimmte

Formen für die Errichtung der Schuldbriefe.

Sie i«. TmN des Deutschen Ausschusses

siir Mschuflliches Bauen « Karlsruhe.
(Mitgeteilt).

1920 fanden sich unter Vorsitz von RegierungSbaU-
rat Stegemann-Leipzig zum ersten Male etwa 40 deutsch-

Fachleute zu einer Sitzung in Dresden zusammen, um

die bautechnischen und bauwirtschaftlichen Probleme
unserer Zeit im engeren Kreise zu erörtern und Gruno-
lagen für die Allgemeinheit zu schaffen. 1922 wurde M

diesem Kreis anläßlich der Berliner Tagung zum ersten


	Ueber den Baukredit

